
  Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 

  Artikel 131a 

  (1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 

auszugleichen.  

  (2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind 
die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berück-
sichtigen. 

  (3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die 
sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich be-
einträchtigen, kann von den Vorgaben der Absätze 1 und 2 aufgrund eines Be-
schlusses der Mehrheit der Mitglieder der Bürgerschaft abgewichen werden. Im Falle 
der Abweichung von den Vorgaben des Absatzes 1 ist der Beschluss mit einer Til-

gungsregelung zu verbinden.  

  […] 

  Artikel 131b 

  Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2019 sind Abweichungen von Artikel 131a Ab-
satz 1 im Rahmen der gemäß Artikel 143d Absatz 2 Grundgesetz übernommenen 

Konsolidierungsverpflichtung zulässig. 

 

 

  ENTWURF Haushaltsgesetze Land und Stadtgemeinde Bremen 2016 und 2017 

  § 21 (bzw. § 18 bei der Stadtgemeinde Bremen) 

  Schlussbestimmungen  

   (1) Im Haushaltsjahr 2016 [bzw. 2017] besteht wegen der außergewöhnlich und 
unvorhersehbar hohen Zahl von in den Jahren 2014 und vor allem 2015 aufgenom-
menen Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und anderen geflüchteten ausländischen 
Menschen gemäß Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 zweite Alternative der Landesverfas-
sung der Freien Hansestadt Bremen eine außergewöhnliche Notsituation, die sich 
der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beein-
trächtigt. Daher sind die Voraussetzungen gegeben, im Umfang des gemäß § 1 Ab-
satz 1 festgestellten Haushaltsplans und bei dessen Vollzug von den Vorgaben des 
Artikels 131a Absatz 1 und 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 
abzuweichen. Die Anwendbarkeit des Artikels 131b der Landesverfassung der Freien 

Hansestadt Bremen bleibt unberührt. 

  (2) Die Nettomehrausgaben, die auf die im Haushaltsjahr 2016 [bzw. 2017] beste-
hende außergewöhnliche Notsituation zurückzuführen sind und die zugleich die unter 
gewöhnlichen Umständen zulässige Obergrenze des Finanzierungssaldo überstei-
gen, sind gemäß dem als Anlage 2 beigefügten, in jährliche Tilgungsschritte unterteil-

ten Tilgungsplan über den Zeitraum von 30 Jahren zu tilgen. 

 



  Grundgesetz 

  Art. 109 

  […] 

  (3) Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen. Bund und Länder können Regelungen zur im Auf- und Ab-
schwung symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normal-
lage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung für 
Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen. 
Für die Ausnahmeregelung ist eine entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. 
Die nähere Ausgestaltung regelt für den Haushalt des Bundes Artikel 115 mit der 

Maßgabe, dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 
Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Die 
nähere Ausgestaltung für die Haushalte der Länder regeln diese im Rahmen ihrer 
verfassungsrechtlichen Kompetenzen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann ent-
sprochen ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden. 

  […] 

  Art. 143d 

  […] 

  (2) Als Hilfe zur Einhaltung der Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 ab dem 
1. Januar 2020 können den Ländern Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein für den Zeitraum 2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen aus dem 
Haushalt des Bundes in Höhe von insgesamt 800 Millionen Euro jährlich gewährt 
werden. Davon entfallen auf Bremen 300 Millionen Euro, auf das Saarland 260 Milli-
onen Euro und auf Berlin, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein jeweils 80 Millio-
nen Euro. Die Hilfen werden auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung nach 
Maßgabe eines Bundesgesetzes mit Zustimmung des Bundesrates geleistet. Die 
Gewährung der Hilfen setzt einen vollständigen Abbau der Finanzierungsdefizite bis 
zum Jahresende 2020 voraus. Das Nähere, insbesondere die jährlichen Abbauschrit-
te der Finanzierungsdefizite, die Überwachung des Abbaus der Finanzierungsdefizite 
durch den Stabilitätsrat sowie die Konsequenzen im Falle der Nichteinhaltung der 
Abbauschritte, wird durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates und durch 
Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die gleichzeitige Gewährung der Konsolidie-

rungshilfen und Sanierungshilfen auf Grund einer extremen Haushaltsnotlage ist 
ausgeschlossen. 

  […] 

  



  Konsolidierungshilfengesetz 

  § 2 Konsolidierungsverpflichtungen 

  (1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Länder, die 2010 ein Finanzierungsdefizit aufwei-
sen, sind im Zeitraum 2011 bis 2020 zu einem vollständigen Abbau des strukturellen 
Finanzierungsdefizits verpflichtet. Dabei sind jährliche Obergrenzen des Finanzie-
rungsdefizits einzuhalten. Die Obergrenze für 2011 errechnet sich, indem das Finan-
zierungsdefizit des Jahres 2010 (Ausgangswert) um ein Zehntel verringert wird. Für 
die Folgejahre errechnet sich die jährliche Obergrenze, indem die Obergrenze des 
Vorjahres jeweils um ein Zehntel des Ausgangswertes verringert wird. Länder nach 
§ 1 Absatz 1, die 2010 einen zumindest ausgeglichenen Finanzierungssaldo auswei-
sen, sind verpflichtet, auch im Zeitraum 2011 bis 2019 einen zumindest ausgegliche-
nen Finanzierungssaldo auszuweisen. Gewährte Konsolidierungshilfen bleiben bei 

der Ermittlung des Finanzierungssaldos unberücksichtigt. Finanzierungssaldo im 
Sinne dieses Gesetzes ist der Finanzierungssaldo zuzüglich des Saldos der finanzi-
ellen Transaktionen; eine Bereinigung um unmittelbar konjunkturell bedingte Ände-

rungen ist zulässig. 

  (2) Nach Ablauf eines Kalenderjahres prüft der nach § 1 des Gesetzes zur Errich-
tung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen gebildete 
Stabilitätsrat und stellt für jedes Land nach § 1 Absatz 1 gesondert fest, ob die Ober-
grenze des Finanzierungssaldos für das abgelaufene Jahr eingehalten wurde. In be-
gründeten Ausnahmefällen kann der Stabilitätsrat feststellen, dass eine Überschrei-
tung der Obergrenzen des Finanzierungssaldos nach Absatz 1 Satz 2 bis 5 unbe-
achtlich ist. Die Entscheidung des Stabilitätsrates ergeht bis zum 1. Juni des Folge-

jahres. 

 

 

  Verwaltungsvereinbarung zum Konsolidierungshilfengesetz vom 15. April 

2011 (abrufbar unter: www.stabilitaetsrat.de) 

  § 6 Ausnahmesituationen 

  (1) In begründeten Ausnahmefällen kann der Stabilitätsrat feststellen, dass eine 
Überschreitung der Obergrenzen des Finanzierungssaldos nach § 2 Absatz 1 Satz 2 

bis 5 KonsHilfG unbeachtlich ist. 

  (2) Es obliegt dem Land, den Charakter der Ausnahmesituation und das Ausmaß 
der Beeinträchtigung der Haushaltslage darzustellen. Der Stabilitätsrat prüft, ob die 
Voraussetzungen für die Anerkennung einer besonderen Ausnahmesituation vorlie-

gen und entscheidet über den Antrag bis zum 1. Juni. 


